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Studienordnung für den Studiengang Automobilinformatik 
mit dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) 

an der Technischen Universität Chemnitz 
Vom 20. Mai 2019 

Aufgrund von § 13 Abs. 4 i. V. m. § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 
(SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 2 Abs. 27 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245, 255) 
geändert worden ist, hat der Fakultätsrat der Fakultät für Informatik der Technischen Universität Chemnitz die 
folgende Studienordnung erlassen: 

Inhaltsübersicht 

Teil 1: Allgemeine Bestimmungen 

§ 1  Geltungsbereich
§ 2  Studienbeginn und Regelstudienzeit
§ 3  Zugangsvoraussetzungen
§ 4 Lehrformen
§ 5  Ziele des Studienganges

Teil 2: Aufbau und Inhalte des Studiums 

§ 6  Aufbau des Studiums
§ 7  Inhalte des Studiums

Teil 3: Durchführung des Studiums 

§ 8  Studienberatung
§ 9  Prüfungen
§ 10 Selbst-, Fern- und Teilzeitstudium

Teil 4: Schlussbestimmungen 

§ 11 Inkrafttreten und Veröffentlichung



Anlagen: 1 Studienablaufplan  
2 Modulbeschreibungen 

In dieser Studienordnung gelten grammatisch maskuline Personenbezeichnungen gleichermaßen für Personen 
weiblichen und männlichen Geschlechts.  

Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1
Geltungsbereich 

Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage der jeweils gültigen Prüfungsordnung (§ 9) Ziele, Inhalte, Aufbau, 
Ablauf und Durchführung des Studienganges Automobilinformatik mit dem Abschluss Bachelor of Science an der 
Fakultät für Informatik der Technischen Universität Chemnitz.  

§ 2
Studienbeginn und Regelstudienzeit 

(1) Ein Studienbeginn ist in der Regel im Wintersemester möglich.
(2) Der Studiengang hat eine Regelstudienzeit von sechs Semestern (drei Jahren). Das Studium umfasst Module im
Gesamtumfang von 180 Leistungspunkten (LP). Dies entspricht einem durchschnittlichen Arbeitsaufwand von 5400
Arbeitsstunden.

§ 3
Zugangsvoraussetzungen 

Zugangsvoraussetzung für den Bachelorstudiengang Automobilinformatik ist die allgemeine Hochschulreife, eine 
einschlägige fachgebundene Hochschulreife oder eine durch Rechtsvorschrift als gleichwertig anerkannte 
Hochschulzugangsberechtigung. 

§ 4
Lehrformen 

(1) Lehrformen können sein: die Vorlesung (V), das Seminar (S), die Übung (Ü), das Projekt (PR), das Kolloquium (K),
das Tutorium (T), das Praktikum (P), das Planspiel (PS) oder die Exkursion (E).
(2) Lehrveranstaltungen werden in Deutsch abgehalten. In den Modulbeschreibungen ist geregelt, welche
Lehrveranstaltungen in englischer Sprache abgehalten werden.

§ 5
Ziele des Studienganges 

Das grundsätzliche Ziel dieses Studienganges ist es, fundiertes Grundlagenwissen zu Automobilsoftware und im 
Allgemeinen zu Automobilsystemen zu vermitteln. Absolventen dieses Studienganges werden somit auf die immer 
anspruchsvoller werdenden Aufgaben im Kontext der voranschreitenden Automatisierung und Vernetzung von 
Fahrzeugen vorbereitet. Darüber hinaus wird im Laufe dieses Studienganges eine breite Palette an Techniken und 
Technologien behandelt, was die Absolventen sowohl für einen erfolgreichen Einstieg im industriellen Umfeld als 
auch für eine weiterführende Ausbildung bestens qualifiziert. 

Teil 2 
Aufbau und Inhalte des Studiums 

§ 6
Aufbau des Studiums 

(1) Im Studium werden 180 LP erworben, die sich wie folgt zusammensetzen:
1. Basismodule: (∑ 106 LP)
100010 Technische Physik 5 LP (Pflichtmodul) 
200010 Mathematik I 9 LP (Pflichtmodul) 
200020 Mathematik II 9 LP (Pflichtmodul) 
200030 Mathematik III 9 LP (Pflichtmodul) 
500010 Algorithmen und Datenstrukturen 16 LP (Pflichtmodul) 

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 18/2019 vom 21. Mai 2019 

330



500110 Proseminar Informatik 3 LP (Pflichtmodul) 
500210 Theoretische Informatik I 8 LP (Pflichtmodul) 
500270 Hauptseminar Automobiltechnik 5 LP (Pflichtmodul) 
500290 Teamorientiertes Praktikum 16 LP (Pflichtmodul) 
551170 Rechnerorganisation 5 LP (Pflichtmodul) 
555030 Grundlagen der Technischen Informatik 8 LP (Pflichtmodul) 
565150 Betriebssysteme 5 LP (Pflichtmodul) 
577070 Softwareengineering  8 LP (Pflichtmodul) 
 
2. Schwerpunktmodule Automobiltechnik: (∑ 34 LP) 
Aus den nachfolgend genannten Schwerpunktmodulen sind Module im Gesamtumfang von 34 LP auszuwählen: 
222010 Optimierung für Nichtmathematiker 6 LP (Wahlpflichtmodul) 
322110 Fahrzeugantriebsstrang 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
336030 Steuerungs- und Regelungstechnik 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
337090 Fahrzeugsystemdesign 4 LP (Wahlpflichtmodul) 
413160 Elektrotechnik/Elektronik I 4 LP (Wahlpflichtmodul) 
426010 Design of Digital Systems 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
551130 Rechnerarchitektur 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
555070 Hardware/Software-Codesign I 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
555190 Hardware Development with VHDL 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
561030 Multicore-Programmierung  5 LP (Wahlpflichtmodul) 
565030 Echtzeitsysteme 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
573010 Bildverstehen 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
573030 Einführung in die Künstliche Intelligenz 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
578090 Mensch-Computer-Interaktion I 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
 
3. Ergänzungsmodule Informatik: (∑ 20 LP) 
Aus den nachfolgend genannten Ergänzungsmodulen sind Module im Gesamtumfang von 20 LP auszuwählen: 
553110 Rechnernetze 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
561150 Funktionale Programmierung 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
563030 Datenbanken Grundlagen  5 LP (Wahlpflichtmodul) 
571050 Computergraphik I 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
571210 Solid Modeling  5 LP (Wahlpflichtmodul) 
571250 Virtuelle Realität  5 LP (Wahlpflichtmodul) 
573090 Humanoide Roboter 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
577150 Objektorientierte Programmierung 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
578010 Medienapplikationen  5 LP (Wahlpflichtmodul) 
 
4. Module zu Schlüsselkompetenzen: (∑ 8 LP) 
Aus den nachfolgend genannten Modulen zu Schlüsselkompetenzen sind Module im Gesamtumfang von 8 LP 
auszuwählen: 
617180 Einführung in das Management 4 LP (Wahlpflichtmodul) 
745010 Rhetorik und Kommunikation 4 LP (Wahlpflichtmodul) 
824020 Gesprächsführung 2 LP (Wahlpflichtmodul) 
824030 Präsentationstechniken 2 LP (Wahlpflichtmodul) 
990020 Informationskompetenz 2 LP (Wahlpflichtmodul) 
SPZ_Engl_2 Englisch in Studien- und Fachkommunikation II (Niveau B2) 8 LP (Wahlpflichtmodul) 
SPZ_Engl_3 Englisch in Studien- und Fachkommunikation III (Niveau C1) 4 LP (Wahlpflichtmodul) 
 
5. Modul Bachelor-Arbeit: 
9100_B Bachelor-Arbeit 12 LP (Pflichtmodul) 
 
(2) Der empfohlene Ablauf des Studiums im Bachelorstudiengang Automobilinformatik an der Technischen 
Universität Chemnitz innerhalb der Regelstudienzeit ergibt sich aus der zeitlichen Gliederung im Studienablaufplan 
(siehe Anlage 1) und dem modularen Aufbau des Studienganges. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 18/2019 vom 21. Mai 2019 

331



§ 7  
Inhalte des Studiums 

(1) Der Bachelorstudiengang Automobilinformatik vermittelt fundiertes Grundlagenwissen, das unerlässlich für eine 
erfolgreiche Karriere in der Automobilindustrie ist, und bereitet Absolventen somit auf diesen anspruchsvollen 
Arbeitsmarkt vor. Mit einer starken Basis der Mathematik und Physik sowie insbesondere der Informatik können 
Studenten ihr Wissen im Bereich Automobiltechnik vertiefen. Diese Vertiefungsrichtung umfasst in Absprachen mit 
den entsprechenden Fakultäten weitere fachspezifische Lehrveranstaltungen der Informatik, aber auch der 
Elektrotechnik und Informationstechnik sowie des Maschinenbaus. 
Im Rahmen von Vorlesungen und Übungen werden in den ersten vier Semestern die wichtigsten Inhalte der 
Mathematik, Physik, Informatik sowie der Vertiefungsrichtung Automobiltechnik vermittelt. Im fünften Semester 
werden die Themen innerhalb eines Hauptseminars zusammengeführt. Parallel zum Seminar wird ein 
teamorientiertes Praktikum an einer Professur oder extern in einer Firma durchgeführt, in dem die gelehrten Inhalte 
weitergehend erforscht oder bereits angewandt werden können. Zudem haben Studenten im dritten und vierten 
Semester eine relativ große Wahlfreiheit zwischen Veranstaltungen aus dem Bereich Schlüsselkompetenzen. 
Diese Kombination von Lehre in den ersten vier Semestern und der Weiterführung in eigenständiger Arbeit bildet eine 
optimale Grundlage für die Bachelorarbeit im sechsten Semester, in der sich die Studenten selbständig mit Themen 
der Automobilinformatik auseinander setzen. 

(2) Inhalte, Ziele, Lehrformen, Leistungspunkte, Prüfungen sowie Häufigkeit des Angebots und Dauer der einzelnen 
Module sind in den Modulbeschreibungen (siehe Anlage 2) festgelegt. 
 
 

Teil 3 
Durchführung des Studiums 

 
§ 8  

Studienberatung 
(1) Neben der zentralen Studienberatung an der Technischen Universität Chemnitz findet eine Fachstudienberatung 
statt. Der Fakultätsrat der Fakultät für Informatik beauftragt ein Mitglied der Fakultät mit der Wahrnehmung dieser 
Beratungsaufgabe. 
(2) Ein Student soll an einer Studienberatung im dritten Fachsemester teilnehmen, wenn er bis zum Beginn des dritten 
Fachsemesters nicht mindestens einen Leistungsnachweis erbracht hat. 
(3) Es wird empfohlen, eine Studienberatung darüber hinaus insbesondere in folgenden Fällen in Anspruch zu 
nehmen: 
1. vor Beginn des Studiums, 
2. vor einem Studienaufenthalt im Ausland, 
3. vor einem Praktikum, 
4. im Falle von Studiengangs- oder Hochschulwechsel, 
5. nach nicht bestandenen Prüfungen. 
 

§ 9  
Prüfungen 

Die Regelungen zu Prüfungen sind in der Prüfungsordnung für den Studiengang Automobilinformatik mit dem 
Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) an der Technischen Universität Chemnitz enthalten. 
 

§ 10  
Selbst-, Fern- und Teilzeitstudium 

(1) Die Studenten sollen sich auf die zu besuchenden Lehrveranstaltungen vorbereiten und deren Inhalte in 
selbständiger Arbeit vertiefen. Die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten werden nicht ausschließlich durch den Besuch von Lehrveranstaltungen erworben, vielmehr sind 
zusätzliche eigene Studien erforderlich (Selbststudium).  
(2) Ein Fernstudium oder Teilzeitstudium ist nicht vorgesehen. 
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Teil 4 
Schlussbestimmungen 

 
§ 11 

Inkrafttreten und Veröffentlichung 
Diese Studienordnung gilt für die ab Wintersemester 2019/2020 Immatrikulierten.  
 
Diese Studienordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Technischen Universität Chemnitz in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Informatik vom 17. April 2019 und der 
Genehmigung durch das Rektorat der Technischen Universität Chemnitz vom 2. Mai 2019. 
 
Chemnitz, den 20. Mai 2019 
 
Der Rektor  
der Technischen Universität Chemnitz 
 
 
Prof. Dr. Gerd Strohmeier 
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Basismodul 
 
Modulnummer 100010 

Modulname Technische Physik 

Modulverantwortlich Studiendekan Physik der Fakultät für Naturwissenschaften 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Logisch  zusammenhängende  Darstellung  der  klassischen  Physik  und  Ein-
führung  in  die moderne Physik im Rahmen einer experimentellen Vorlesung zu den 
Gebieten: 
• Klassische Mechanik/Elektrizität/Magnetismus/Optik 
• Quantenkonzept/Atome/Moleküle/Kernphysik 
• Festkörper/Grenzflächen/Oberflächen/Dünne Schichten 
Dabei sollen ausgehend von der experimentellen Erfahrung das Wesen der Physik als 
mathematisierte Naturwissenschaft sowie ihre technische Relevanz verdeutlicht wer-
den. 
Wichtige physikalische Phänomene und ihre qualitative und quantitative Beschreibung 
werden vorgestellt. Neben Schwerpunkten der klassischen Physik werden auch moder-
nere Probleme in adäquater Weise behandelt. 
In vorlesungsbegleitenden Übungen werden das aktive Verständnis und die Anwen-
dungsbereitschaft des vermittelten Wissens trainiert. 
In einem physikalischen Praktikum werden einfache experimentelle Fertigkeiten und 
Grundlagen der Laborarbeit erlernt. 
Der Schwerpunkt soll dabei auf der Versuchsdurchführung und der Dokumentation und 
Auswertung der gewonnenen Messdaten liegen. 
 
Qualifikationsziele: Verständnis physikalischer Zusammenhänge und der naturwissen-
schaftlichen Methodik; Fähigkeit zur Lösung einfacher physikalischer Probleme; Ver-
trautheit mit einfachen experimentellen Techniken und den Prinzipien der Laborarbeit 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum.  
• V: Physik (mit Experimenten) I (2 LVS) 
• Ü: Physik   (1 LVS) 
• V: Physik (mit Experimenten) II (1 LVS) 
• P: Physikalisches Praktikum (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die einzelnen Prüfungsleistungen und 
die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederhol-
bar): 
• Testat zum Physikalischen Praktikum für die Prüfungsleistung zu Physik (mit  

Experimenten) II 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• 60-minütige Klausur zu Physik (mit Experimenten) I (Prüfungsnummer: 10001) 
• 60-minütige Klausur zu Physik (mit Experimenten) II (Prüfungsnummer: 10003) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Klausur zu Physik (mit Experimenten) I, Gewichtung 1 – Bestehen erforderlich (3 

LP) 
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• Klausur zu Physik (mit Experimenten) II, Gewichtung 1 – Bestehen erforderlich (2 
LP) 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten und beginnt jeweils im Wintersemes-
ter. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester.  

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 18/2019 vom 21. Mai 2019 

341



Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Automobilinformatik mit dem Abschluss Bachelor of Science  
 

 
 

Basismodul 
 
Modulnummer 200010 

Modulname Mathematik I 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Mathematik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte:  
• Grundlagen der Höheren Mathematik (Aussagenlogik, Mengen, Relationen, Zahlen, 

elementare Funktionen) 
• Lineare Algebra (Vektorräume, Matrizen, lineare Gleichungssysteme, 

Skalarprodukt, Elemente der analytischen Geometrie, Eigenwerte, Singulärwerte) 
 
Qualifikationsziele: Erwerb grundlegender mathematischer Kenntnisse und Fähigkeiten 
zu den genannten inhaltlichen Schwerpunkten als tragfähige Basis für die Formulierung 
und Lösung mathematischer Problemstellungen in der Informatik 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V:  Mathematik I (4 LVS) 
• Ü:  Mathematik I (2 LVS) 
• P:  Mathematik I (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgrei-
che Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederhol-
bar): 
• Bearbeitung von 4-6 Aufgabenkomplexen zum Praktikum Mathematik I, die 

einzeln bestanden sein müssen. Bestanden bedeutet, dass mindestens 50 % der 
Bewertungspunkte erreicht wurden. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Mathematik I (Prüfungsnummer: 20001) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 9 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 270 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  
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Basismodul 
 
Modulnummer 200020 

Modulname Mathematik II 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Mathematik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte:  
• Folgen und Reihen, Konvergenz 
• Grenzwerte und Stetigkeit reeller Funktionen 
• Differential- und Integralrechnung in einer Variablen 
• Gewöhnliche Differentialgleichungen 
• Taylor- und Fourier-Reihen 
• Integraltransformationen 
 
Qualifikationsziele: Erwerb grundlegender mathematischer Kenntnisse und Fähigkeiten 
zu den genannten inhaltlichen Schwerpunkten als tragfähige Basis für die Formulierung 
und Lösung mathematischer Problemstellungen in der Informatik 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V:  Mathematik II (4 LVS) 
• Ü:  Mathematik II (2 LVS) 
• P:  Mathematik II (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgrei-
che Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederhol-
bar): 
• Bearbeitung von 4-6 Aufgabenkomplexen zum Praktikum Mathematik II, die einzeln 

bestanden sein müssen. Bestanden bedeutet, dass mindestens 50 % der 
Bewertungspunkte erreicht wurden. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Mathematik II (Prüfungsnummer: 20002) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 9 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 270 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Basismodul 
 
Modulnummer 200030 

Modulname Mathematik III 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Mathematik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte:  
• Differentialrechnung für Funktionen mehrerer Variablen 
• Integralrechnung für Funktionen mehrerer Variablen 
• Vektoranalysis 
• Diskrete Strukturen und Kombinatorik 
• Weiterführende algebraische Grundlagen 
 
Qualifikationsziele: Erwerb grundlegender mathematischer Kenntnisse und Fähigkeiten 
zu den genannten inhaltlichen Schwerpunkten als tragfähige Basis für die Formulierung 
und Lösung mathematischer Problemstellungen in der Informatik 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V:  Mathematik III (4 LVS) 
• Ü:  Mathematik III (2 LVS) 
• P:  Mathematik III (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgrei-
che Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederhol-
bar): 
• Bearbeitung von 4-6 Aufgabenkomplexen zum Praktikum Mathematik III, die einzeln 

bestanden sein müssen. Bestanden bedeutet, dass mindestens 50 % der 
Bewertungspunkte erreicht wurden. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Mathematik III (Prüfungsnummer: 20003) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 9 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 270 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Automobilinformatik mit dem Abschluss Bachelor of Science  
 

 
 

Basismodul 
 
Modulnummer 500010 

Modulname Algorithmen und Datenstrukturen 

Modulverantwortlich Studiendekan für den Bachelorstudiengang Automobilinformatik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte:  
Algorithmen und Programmierung: Begriff des Algorithmus; Spezifikation, Pseu-
docode und Korrektheit; struktureller Entwurf; Daten und Rekursion; formale Sprachen, 
Grammatiken und Syntaxdiagramme; Komplexität; imperative Programmierung; ob-
jektorientierte Programmierung; 
Datenstrukturen: abstrakte Datentypen; Listen; Bäume; Stacks; Queues; Graphen; Spei-
cherkonzepte; Sortierverfahren; Suchverfahren; Hashing; geometrische Algorithmen 
 
Qualifikationsziele: Erwerb der grundlegenden Befähigung zum Umgang mit Datenty-
pen und -strukturen (Listen, Stapel, Schlange, Bäume und Graphen) und Algorithmen 
(z. B.: Iteration, Selektion, Rekursion) sowie der Prinzipien modularer und objektorien-
tierter Programmierung 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung.  
• V: Algorithmen und Programmierung (4 LVS) 
• Ü: Algorithmen und Programmierung (2 LVS) 
• V: Datenstrukturen   (4 LVS) 
• Ü: Datenstrukturen   (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die erfolg-
reiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind folgende Prüfungsvorleistungen (unbegrenzt wie-
derholbar): 
• Nachweis von elementaren Programmierfähigkeiten durch eine der folgenden 

Möglichkeiten: 
◦ Nachweis von 5 - 8 Aufgabenkomplexen zu Algorithmen und Programmierung. 

Der Nachweis ist erbracht, wenn mindestens 50 % der gestellten Aufgaben 
richtig gelöst worden sind. 
oder  

◦ 120-minütige Klausur zu Algorithmen und Programmierung 
• Nachweis von 5 - 8 Aufgabenkomplexen zu Datenstrukturen  

Der Nachweis ist erbracht, wenn mindestens 50 % der gestellten Aufgaben richtig 
gelöst worden sind. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
• 120-minütige Klausur zu Datenstrukturen (Prüfungsnummer: 50001) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 16 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 480 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester.  
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Automobilinformatik mit dem Abschluss Bachelor of Science  
 

 
 

Basismodul 
 
Modulnummer 500110 

Modulname Proseminar Informatik 

Modulverantwortlich Studiendekan für den Bachelorstudiengang Automobilinformatik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Proseminar führt anhand ausgewählter Themen der Informatik in das wis-
senschaftliche Arbeiten ein. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage wissenschaftlich zu arbeiten. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar. 
• S: Proseminar (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengänge der Fakultät für Informatik 
Masterstudiengang Informatik für Geistes- und Sozialwissenschaftler 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
Anrechenbare Studienleistung:  
• 30-minütiger Vortrag und Hausarbeit (Umfang: 5-10 Seiten, Bearbeitungszeit: 4 

Wochen) (Prüfungsnummer: 50011)  
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens 
„ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Automobilinformatik mit dem Abschluss Bachelor of Science  
 

 
 

Basismodul 
 
Modulnummer 500210 

Modulname Theoretische Informatik I 

Modulverantwortlich Professur Theoretische Informatik (Informationssicherheit)/ 
Professur Theoretische Informatik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Graphalgorithmen; Random access Maschine; Laufzeitermittlung; Breiten- und 
Tiefensuche; Optimierung; Kürzeste Wege; Divide-and-conquer; Exponentielle Prob-
leme; Erfüllbarkeit 
 
Qualifikationsziele: Grundlegendes Verstehen der Problematik der Effizienz und Kor-
rektheit von Algorithmen und darauf basierender Programme sowie ihrer Bedeutung in 
der Praxis 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Theoretische Informatik I (4 LVS) 
• Ü: Theoretische Informatik I (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse in Algorithmen und Programmierung analog zu Modul Algorithmen 
und Datenstrukturen (500010) 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengänge der Fakultät für Informatik 
Verwendbar für Studiengänge der Informatik und Mathematik mit Informatik 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die erfolg-
reiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• mindestens zwei der nachfolgenden Module: Mathematik II (200020), Algorithmen 

und Datenstrukturen (500010), Proseminar Informatik (500110), Grundlagen der 
Technischen Informatik (555030) 

und folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Nachweis von 4 - 14 Übungsaufgaben zu Theoretische Informatik I. Der Nachweis 

ist erbracht, wenn mindestens 40 % der Aufgaben richtig gelöst worden sind. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 20-minütige mündliche Prüfung zu Theoretische Informatik I (Prüfungsnummer: 

50021) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 8 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 240 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Automobilinformatik mit dem Abschluss Bachelor of Science  
 

 
 

Basismodul 
 
Modulnummer 500270 

Modulname Hauptseminar Automobiltechnik 

Modulverantwortlich Studiendekan für den Bachelorstudiengang Automobilinformatik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Hauptseminar arbeiten sich die Studenten selbständig in eine Thematik 
der Automobiltechnik ein, präsentieren sie in der Gruppe und verfassen eine Hausar-
beit. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, selbständig wissenschaftlich zu 
arbeiten. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar. 
• S: Hauptseminar Automobiltechnik (2 LVS)   

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die er-
folgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• mindestens zwei der nachfolgenden Module: Mathematik II (200020), Algorith-

men und Datenstrukturen (500010), Proseminar Informatik (500110), Grundla-
gen der Technischen Informatik (555030) 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
Anrechenbare Studienleistung:  
• 45-minütiger Vortrag und Hausarbeit (Umfang: ca. 8-15 Seiten, Bearbeitungs-

zeit: 6 Wochen) (Prüfungsnummer: 50027) 
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindes-
tens „ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Automobilinformatik mit dem Abschluss Bachelor of Science  
 

 
 

Basismodul 
 
Modulnummer 500290 

Modulname Teamorientiertes Praktikum 

Modulverantwortlich Studiendekan für den Bachelorstudiengang Automobilinformatik 

Inhalte und Qualifikationsziele 
 

Inhalte: Inhalt des Moduls ist eine teamorientierte Projektarbeit. Die Studenten erhal-
ten eine komplexe Entwurfsaufgabe, die sie im Team lösen. Die Teamgröße hängt von 
der Aufgabe ab, sollte aber mindestens drei und höchstens acht Studenten umfassen. 
Das Projekt kann in Absprache mit der für den Schwerpunkt verantwortlichen Profes-
sur auch in der Industrie durchgeführt werden.  
 
Qualifikationsziele: Die Studenten können selbständig komplexe Probleme in Team-
arbeit lösen. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Praktikum. 
• P: Teamoriertiertes Praktikum (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls ---   

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die erfolg-
reiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• mindestens zwei der nachfolgenden Module: Mathematik II (200020), Algorith-

men und Datenstrukturen (500010), Proseminar Informatik (500110), Grundlagen 
der Technischen Informatik (555030) 

Modulprüfung 
 

Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
Anrechenbare Studienleistung:  
• reflektierender Praktikumsbericht (Umfang: ca. 8-15 Seiten, Bearbeitungszeit: 6 

Wochen) (Prüfungsnummer: 50029) 
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens 
„ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten 
 

In dem Modul werden 16 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 480 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Automobilinformatik mit dem Abschluss Bachelor of Science  
 

 
 

Basismodul 
 
Modulnummer 551170 

Modulname Rechnerorganisation 

Modulverantwortlich Professur Rechnerarchitekturen und -systeme 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Fast alle praktischen Rechnerbauformen basieren auf wenigen elementaren 
Funktions- und Strukturprinzipien. Je komplexer die Systeme werden, umso wichtiger 
ist ein systematisches Grundlagenwissen für deren Verständnis. 
Das Modul zielt auf eine konsistente Darstellung von elementaren Prozessor- bis hin 
zu praktisch relevanten Systemkonzepten ab und vertieft diese im Kontext mit maschi-
nenorientierter Programmierung. Folgende Themen werden behandelt: 
• Elementare Konzepte der Rechnerorganisation  
• Rechen- und Steuereinheit 
• Speicheranordnung 
• Ein-/Ausgabesystem 
• Busse 
• Befehlssatzarchitekturen 
• Maschinenorientierte Programmierung 
• Computerarithmetik: ganze Zahlen, Gleitkommazahlen 
• Praktisch relevante Systemkonzepte am Beispiel eingebetteter Systeme und eines 

PCs 
 
Qualifikationsziele: Verständnis der elementaren Konzepte praktisch relevanter Rech-
nerbauformen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung.  
• V: Rechnerorganisation (2 LVS) 
• Ü: Rechnerorganisation (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse in den Grundlagen der Technischen Informatik analog zu Modul Grundlagen 
der Technischen Informatik (555030) 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die erfolg-
reiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• mindestens zwei der nachfolgenden Module: Mathematik II (200020), Algorithmen 

und Datenstrukturen (500010), Proseminar Informatik (500110), Grundlagen der 
Technischen Informatik (555030)   

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Rechnerorganisation (Prüfungsnummer: 55117) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  
 

 
 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 18/2019 vom 21. Mai 2019 

350



Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Automobilinformatik mit dem Abschluss Bachelor of Science  
 

 
 

Basismodul 
 
Modulnummer 555030 

Modulname Grundlagen der Technischen Informatik 

Modulverantwortlich Professur Technische Informatik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Modellierungs- und Spezifikationstechniken für digitale Funktionen; Optimie-
rungsverfahren für digitale Schaltungen; Hardwarebeschreibungssprache VHDL, Steu-
erwerks- und Datenpfadentwurf 
 
Qualifikationsziele: Grundlegendes Verständnis für technische Bausteine und für den 
Entwurf digitaler Schaltungen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Grundlagen der Technischen Informatik  (2 LVS) 
• Ü: Grundlagen der Technischen Informatik (2 LVS) 
• P: Grundlagen der Technischen Informatik (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistung. Im Einzelnen sind folgende Prü-
fungsleistungen zu erbringen: 
• 90-minütige Klausur zu Grundlagen der Technischen Informatik (Prüfungsnum-

mer: 55503) 
• Anrechenbare Studienleistung: Nachweis des Praktikums zu Grundlagen der 

Technischen Informatik (Prüfungsnummer: 55505) 
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens 
„ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 8 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Klausur zu Grundlagen der Technischen Informatik, Gewichtung 4 - Bestehen er-

forderlich  
• Anrechenbare Studienleistung: Nachweis des Praktikums zu Grundlagen der 

Technischen Informatik, Gewichtung 1  

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 240 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Automobilinformatik mit dem Abschluss Bachelor of Science  

Basismodul 

Modulnummer 565150 

Modulname Betriebssysteme 

Modulverantwortlich Professur Betriebssysteme 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Klassifikation von Betriebssystemen; Architekturprinzipien; Hierarchisches 
Schichtenmodell; Ressourcen; Aktivitätsformen; Threads; Steuerung kritischer Ab-
schnitte; Prozesskommunikation; Deadlock; Datenübertragung; Speicherverwaltung; 
Massenspeicher; Administration; Sicherheit 

Qualifikationsziele: Erwerb der Kenntnisse wesentlicher Architektur- und Funktionsprin-
zipien von Betriebssystemen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Betriebssysteme (2 LVS) 
• Ü: Betriebssysteme (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die erfolg-
reiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• mindestens zwei der nachfolgenden Module: Mathematik II (200020), Algorithmen

und Datenstrukturen (500010), Proseminar Informatik (500110), Grundlagen der
Technischen Informatik (555030)

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Betriebssysteme (Prüfungsnummer: 56515)

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Automobilinformatik mit dem Abschluss Bachelor of Science  

Basismodul 

Modulnummer 577070 

Modulname Softwareengineering 

Modulverantwortlich Professur Softwaretechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Prinzipien des Software Engineering; Entwicklungsprozesse; Prozessanalyse 
und -modellierung; objektorientierte Analyse; UML; Entwurf; Testen 

Qualifikationsziele: Erwerb theoretischer und praktischer Kenntnisse in Analyse, Mo-
dellierung, Implementierung und Testen von Softwaresystemen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Softwareengineeringtechnologie    (2 LVS) 
• Ü: Softwareengineering      (2 LVS) 
• P: Softwarepraktikum Softwareengineering  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnis-
se und Fähigkeiten) 

Keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen Prüfungsleistungen 
und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• mindestens zwei der nachfolgenden Module: Mathematik II (200020), Algorithmen

und Datenstrukturen (500010), Proseminar Informatik (500110), Grundlagen der
Technischen Informatik (555030)

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• 90-minütige Klausur zu Softwareengineeringtechnologie (Prüfungsnummer:

57707)
• Anrechenbare Studienleistung: Nachweis des Softwarepraktikums

Softwareengineering (Prüfungsnummer: 57709)
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindes-
tens „ausreichend“ ist.

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 8 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Klausur zu Softwareengineeringtechnologie, Gewichtung 4 - Bestehen erforderlich
• Anrechenbare Studienleistung: Nachweis des Softwarepraktikums

Softwareengineering, Gewichtung 1

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 240 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________
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Schwerpunktmodul Automobiltechnik 

Modulnummer 222010 

Modulname Optimierung für Nichtmathematiker 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Mathematik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die mathematische Optimierung beschäftigt sich mit der Aufgabe, eine Ziel-
funktion über einer gegebenen zulässigen Menge zu minimieren. Das Modul ist für 
nichtmathematische Studiengänge entworfen und gibt einen groben Überblick über 
Verfahren und Techniken zur Formulierung und Lösung von Klassen grundlegender Op-
timierungsprobleme. 

Qualifikationsziele: Optimierungsprobleme richtig zu formulieren und einzuordnen, sie 
ziel-führend zu modellieren und geeignete Lösungsverfahren zu wählen sowie einfache 
Lösungsverfahren selbst algorithmisch umzusetzen. Durch Gruppenarbeit in den Übun-
gen wird die Teamfähigkeit gefördert. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Optimierung für Nichtmathematiker (2 LVS)
• Ü: Optimierung für Nichtmathematiker (2 LVS)
Die Lehrveranstaltungen können auch in englischer Sprache abgehalten werden.

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Vertrautheit mit Grundbegriffen aus linearer Algebra und mehrdimensionaler Differen-
tialrechnung  

Verwendbarkeit des Moduls nichtmathematische Studiengänge mit mathematischer Grundlagenausbildung 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die erfolg-
reiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• mindestens zwei der nachfolgenden Module: Mathematik II (200020), Algorithmen

und Datenstrukturen (500010), Proseminar Informatik (500110), Grundlagen der
Technischen Informatik (555030)

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Optimierung für Nichtmathematiker (Prüfungs-

nummer: 22201)
Die Prüfungsleistung kann in deutscher oder in englischer Sprache erbracht werden. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 6 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 180 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________
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Schwerpunktmodul Automobiltechnik 

Modulnummer 322110 

Modulname Fahrzeugantriebsstrang 

Modulverantwortlich Professur Alternative Fahrzeugantriebe 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Einführung in die Fahrzeugantriebstechnik
• Leistungsbedarf eines Fahrzeugs
• Kennfelder
• Kennfeldwandlung
• Gangabstufung
• Antriebsarten
• Energiespeicher
• Energiewandler
• Getriebe
• Abtrieb
• Differenzial
• Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch

Qualifikationsziele: 
• Erlangen von Kenntnissen über alternative und konventionelle Fahrzeugantriebe

sowie deren Aufbau und Anwendung im Automobil
• Die Studenten sollen die Komponenten des Fahrzeugantriebsstranges für konven-

tionelle und alternative Antriebe kennen lernen sowie die grundlegenden Wech-
selbeziehungen zwischen den Komponenten verstehen.

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Fahrzeugantriebsstrang  (2 LVS) 
• Ü: Fahrzeugantriebsstrang  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgrei-
che Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederhol-
bar): 
• Testat ohne Note in der Übung Fahrzeugantriebsstrang

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 180-minütige Klausur zu Fahrzeugantriebsstrang (Prüfungsnummer: 32211)

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________
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Schwerpunktmodul Automobiltechnik 

Modulnummer 336030 

Modulname Steuerungs- und Regelungstechnik 

Modulverantwortlich Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In zunehmendem Maße werden Niveau und Effektivität im Maschinenbau von 
der Automatisierungstechnik geprägt. Sie beherrscht die Steuerung von Maschinen 
und Anlagen, die Automatisierung ganzer Fertigungsabschnitte oder die Koordination 
flexibler Fertigungssysteme. Für die Automatisierung von Maschinen und Anlagen 
sind die Grundlagen der Steuerungs- und Regelungstechnik unerlässliche Werkzeuge. 
Es werden Grundkenntnisse zur Beschreibung, Berechnung und ingenieurmäßigen Be-
herrschung der Steuerungs- und Regelungstechnik vermittelt. Ausgehend von Grund-
begriffen und kybernetischen Grundstrukturen über Darstellungsarten und Rechenre-
geln der Boole‘schen Algebra und den Entwurf von einfachen, binären Ablaufsteuerun-
gen führt die Lehrveranstaltung bis zur Umsetzung auf industriellen Steuerungen. Im 
Teil „Regelungstechnik“ werden der Regelkreis und seine Bestandteile analysiert und 
erste Möglichkeiten zur Beschreibung im Zeit- und Frequenzbereich vorgestellt. Damit 
lassen sich Aussagen über das Verhalten beim Zusammenwirken, über Stabilität und 
Einstellregeln ableiten. 

Qualifikationsziele: Nach Abschluss des Moduls sind die Studenten in der Lage: 
• digitale Systeme im Allgemeinen und die programmierbare Steuerung (SPS) zu

beschreiben,
• sequentielle Abläufe an Produktionsmaschinen beispielhaft abzuleiten, diese für

den Entwurf binärer Steuerungen zu analysieren und in einer SPS dafür ein
KOP/FUP – Programm zu entwickeln,

• Boole’sche Gleichungen zu analysieren durch Umformen und Vereinfachen,
• einfache technische Systeme im Zeitbereich und im Frequenzbereich zu beschrei-

ben und im praktischen Versuch zu analysieren,
• den Grundregelkreis einschließlich Standardregler (PID) zu beschreiben,
• das Stabilitätsproblem einzuordnen,
• mit Einstellregeln Reglerparameter für einfache Strecken zu berechnen und zu

prüfen.

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Steuerungs- und Regelungstechnik (2 LVS)
• Ü: Steuerungs- und Regelungstechnik (1 LVS)
• P: Steuerungs- und Regelungstechnik (1 LVS)

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse Mathematik und Physik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Steuerungs- und Regelungstechnik (Prüfungsnummer:

33603)

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten und beginnt jeweils im Wintersemes-
ter. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________
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Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Schwerpunktmodul Automobiltechnik 
 

Modulnummer 337090 

Modulname Fahrzeugsystemdesign 

Modulverantwortlich Professur Fahrzeugsystemdesign 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Mobilitätsarten und -anforderungen 
• Fahrzeugmarkt 
• Kundenanalysen 
• Produktentstehungsprozess 
• Variantenvielfalt 
• Fahrzeugphysik 
• Fahrzeugkonzepte 
• Komplexitätsmanagement 
• Plattform-, Modul-, Baukastenstrategie 
• Transportation-Design und Aerodynamik 
• Antriebstopologien 
• Fahrzeugsicherheit 
• Herausforderungen und Trends in der Fahrzeugentwicklung 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten haben nach erfolgreichem Abschluss dieses Mo-
duls grundlegende Kenntnisse über Fahrzeugarten und deren Gestaltung und Ausle-
gung. Die Studenten kennen die Unterteilung in die verschiedenen Systembaugruppen 
auf Basis moderner Modularisierungsstrategien. 
Die Studenten können die Komponenten der Fahrzeugsysteme für konventionelle An-
triebe benennen und unterscheiden. Weiterhin sind die Studenten in der Lage, die 
grundlegenden Wechselbeziehungen zwischen den Komponenten zu verstehen und 
den Zusammenhang mit den aktuell komplexen Fahrzeuggesamtsystemen herzustel-
len. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Fahrzeugsystemdesign (2 LVS) 
• Ü: Fahrzeugsystemdesign (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Fahrzeugsystemdesign (Prüfungsnummer: 33709) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Schwerpunktmodul Automobiltechnik 
 

Modulnummer 413160 

Modulname Elektrotechnik/Elektronik I 

Modulverantwortlich Professur Elektrische Energiewandlungssysteme und Antriebe 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Modul werden die physikalischen Grundlagen der Elektrotechnik behandelt, 
der Feldbegriff sowie die Begriffe Spannung, Strom, Widerstand und Leistung und die 
Kirchhoffschen Sätze eingeführt und einfache RLC Netze berechnet. 
 
Qualifikationsziele: Ziel des Moduls Elektrotechnik/Elektronik I ist der Erwerb von 
Grundwissen auf den Gebieten der Elektrotechnik und der Elektronik. Darüber hinaus 
erlangen die Studenten Kenntnisse und Fähigkeiten zu wissenschaftlichen Arbeits-, 
Berechnungs- und Analysemethoden, die sie befähigen, auf fachlicher Ebene mit Elekt-
roingenieuren zusammenzuarbeiten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Elektrotechnik/Elektronik I  (2 LVS) 
• Ü: Elektrotechnik/Elektronik I  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen der Mathematik und Physik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Elektrotechnik/Elektronik I (Prüfungsnummer: 41316) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Schwerpunktmodul Automobiltechnik 
 

Modulnummer 426010 

Modulname Design of Digital Systems 

Modulverantwortlich Professur Schaltkreis- und Systementwurf 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Entwurfsebenen und -strategien 
• Abläufe und Abstraktion beim Systementwurf 
• Systemspezifikation und HW/SW-Codesign 
• Modellierung, Hardwarebeschreibungssprachen 
• Werkzeuge für Simulation, Verifikation und Synthese 
 
Qualifikationsziele: Überblick über Entwurfswerkzeuge, -abläufe, und -methoden für di-
gitale Systeme; Notwendigkeit der Entwurfsstrukturierung; Vertraut machen mit den 
dahinter stehenden Philosophien, Werkzeugen und deren Leistungsfähigkeit 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung, Seminar und Praktikum. 
• V: Design of Digital Systems  (1 LVS)  
• Ü: Design of Digital Systems  (1 LVS) 
• S: Design of Digital Systems  (1 LVS) 
• P: Design of Digital Systems  (1 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen des Moduls werden in englischer Sprache abgehalten. 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgrei-
che Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederhol-
bar): 
• erfolgreich testiertes Praktikum Design of Digital Systems 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Design of Digital Systems (Prüfungsnummer: 42601)  
Die Prüfungsleistung ist in englischer Sprache zu erbringen. Optional kann die Prü-
fungsleistung in deutscher Sprache erbracht werden. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
 
 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Schwerpunktmodul Automobiltechnik 
 

Modulnummer 551130 

Modulname Rechnerarchitektur 

Modulverantwortlich Professur Rechnerarchitekturen und -systeme 

Inhalte und Qualifikationsziele  Inhalte: Wer moderne Prozessoren leistungsorientiert einsetzen und program-
mieren will, muss sich vertiefte Kenntnisse über bestimmte Hardwarekonzepte 
moderner Prozessorarchitekturen aneignen. Das Modul vermittelt entsprechende 
Kenntnisse, indem folgende Themen behandelt werden: 
• Unterschiede zwischen RISC- und CISC-Architekturen 
• Rechenleistung und Energieverbrauch von Prozessoren 
• Vergleich zwischen Prozessoren: Benchmarks 
• DVFS und Übertaktung 
• Herstellung, Zuverlässigkeit und Ausbeute 
• Speichertechnologien und -design 
• Parallelität auf Befehlsebene und Pipelines 
• Spekulative Ausführung 
• Out-of-Order-Ausführung 
 
Qualifikationsziele: Tiefgehendes Verständnis über die Designprinzipien und -kri-
terien moderner Prozessorarchitekturen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Rechnerarchitektur  (2 LVS) 
• Ü: Rechnerarchitektur  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teilnahme 
(empfohlene Kenntnisse und Fähig-
keiten) 

Kenntnisse der Rechnerorganisation analog zu Modul Rechnerorganisation 
(551170) 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• mindestens zwei der nachfolgenden Module: Mathematik II (200020), Algo-

rithmen und Datenstrukturen (500010), Proseminar Informatik (500110), 
Grundlagen der Technischen Informatik (555030) 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Rechnerarchitektur (Prüfungsnummer: 55113) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Automobiltechnik 

Modulnummer 555070 

Modulname Hardware/Software-Codesign I 

Modulverantwortlich Professur Technische Informatik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Einblick in verschiedene Entwurfsmethodiken und -strukturierungen für Eingebet-

tete Systeme
• Überblick und Vergleich von Zielarchitekturen und -komponenten für Hard-

ware/Software-Systeme
• ausgewählte Probleme der Hardware- und Softwaresynthese
• allgemeine Partitionierungsverfahren
• Hardware/Software-Bipartitionierung

Qualifikationsziele: Grundlegendes Verständnis zum Hardware-Software Codesign 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Hardware/Software-Codesign I (2 LVS) 
• Ü: Hardware/Software-Codesign I (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen werden durch Methoden des E-Learning unterstützt und kön-
nen auch in englischer Sprache angeboten werden. 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse in den Grundlagen der Technischen Informatik analog zu Modul Grundlagen 
der Technischen Informatik (555030) 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die erfolg-
reiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• mindestens zwei der nachfolgenden Module: Mathematik II (200020), Algorithmen

und Datenstrukturen (500010), Proseminar Informatik (500110), Grundlagen der
Technischen Informatik (555030)

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Hardware/Software-Codesign I (Prüfungsnummer: 55507)

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Schwerpunktmodul Automobiltechnik 

Modulnummer 555190 

Modulname Hardware Development with VHDL 

Modulverantwortlich Professur Rechnerarchitekturen und -systeme 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Paradigmen und Konzepte zur Implementierung von Funktionalitäten als 
kombinatorische oder sequentielle Digitalsysteme unterscheiden sich deutlich von den 
etablierten Verfahren zur Programmierung mittels imperativer Programmiersprachen. 
Diese Veranstaltung behandelt die Paradigmen des Hardware-Entwurfs und setzt sie in 
Relation zu imperativen Ansätzen. Als Beschreibungssprache für sequentielle Systeme 
kommt VHDL zum Einsatz. 
Schwerpunkte der Veranstaltung sind: 
• VHDL Grundlagen (Konzepte, Syntax, Semantik)
• Vergleich zu imperativen Programmiersprachen
• Kombinatorische Systeme und ihre Modellierung
• Sequentielle Systeme und ihre Modellierung
• Komponenten der Register-Transfer Ebene und ihre VHDL-Realisierung
• Modellierung und Realisierung komplexer Systeme
• Praktische Erfahrungen in der VHDL-Beschreibung
Der praktische Umgang mit entsprechenden Entwurfsprogrammen zur Simulation und
Synthese der VHDL-Beschreibungen wird ebenso vermittelt.

Qualifikationsziele: Verständnis über die Paradigmen des Hardware-Entwurfs und der 
Beschreibungssprache VHDL; praktische Fähigkeit zur Beschreibung, Simulation und 
Synthese kombinatorischer und sequentieller Systeme 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Hardware Development with VHDL (1 LVS)
• P: Hardware Development with VHDL (3 LVS)
Die Lehrveranstaltungen werden in englischer Sprache und gegebenenfalls zusätzlich
in deutscher Sprache abgehalten.

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

• Grundlagenkenntnisse über digitale Systeme (z. B. Boolesche Algebra, Automaten,
Elemente der Register-Transfer Ebene)

• Grundkenntnisse in Hardware/Software-Codesign

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Hardware Development with VHDL (Prüfungsnummer:

55519)
Die Prüfungsleistung kann in deutscher oder in englischer Sprache erbracht werden. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 18/2019 vom 21. Mai 2019 
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Schwerpunktmodul Automobiltechnik 
 
Modulnummer 561030 01.01.2010 

Modulname Multicore-Programmierung 

Modulverantwortlich Professur Praktische Informatik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Inhalte dieses Moduls umfassen: Kurzüberblick Multicore-Prozessoren, 
Threadansätze zur Multicore-Programmierung, Sprachansätze zur Multicore-Program-
mierung, Bibliotheksansätze zur Multicore-Programmierung, Java-Threads, neue 
Sprachansätze, Transaktionsspeicher 
 
Qualifikationsziele: Kenntnis aller Konzepte und neueren Entwicklungen zur Multicore-
Programmierung sowie deren praktische Einsetzbarkeit in der Softwareerstellung für 
Multicore-Architekturen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Multicore-Programmierung (2 LVS) 
• Ü: Multicore-Programmierung (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen werden in englischer Sprache und gegebenenfalls zusätzlich 
in deutscher Sprache abgehalten. 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die erfolg-
reiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• mindestens zwei der nachfolgenden Module: Mathematik II (200020), Algorithmen 

und Datenstrukturen (500010), Proseminar Informatik (500110), Grundlagen der 
Technischen Informatik (555030)  

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Multicore-Programmierung (Prüfungsnummer: 56103) 
Die Prüfungsleistung kann in deutscher oder in englischer Sprache erbracht werden. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 18/2019 vom 21. Mai 2019 
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Schwerpunktmodul Automobiltechnik 
 
Modulnummer 565030 

Modulname Echtzeitsysteme 

Modulverantwortlich Professur Betriebssysteme 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Theorie und Praxis von Rechensystemen, die zur Lösung zeitkritischer Prob-
leme eingesetzt werden. Folgende Themenkreise werden angesprochen: Zeitverwal-
tung, -standards, Uhren; Schedulingverfahren periodischer und aperiodischer Anforde-
rungen; Ressourcenverwaltung, (priority inversion, ~ inheritance, ~ ceiling); Verwaltung 
von Massenspeichern; Caching und Hauptspeicherverwaltung; Fehlertoleranz in Echt-
zeit-Systemen; echtzeitgeeignete Kommunikationsmechanismen und -protokolle; Pro-
zessorarchitekturen für Echtzeitsysteme; Echtzeit-Betriebssysteme 
 
Qualifikationsziele: Kenntnis der allgemeinen Grundlagen zu Echtzeitsystemen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Echtzeitsysteme  (2 LVS) 
• Ü: Echtzeitsysteme  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Betriebssysteme analog zu Modul Betriebssysteme (565150) 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die erfolg-
reiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• mindestens zwei der nachfolgenden Module: Mathematik II (200020), Algorithmen 

und Datenstrukturen (500010), Proseminar Informatik (500110), Grundlagen der 
Technischen Informatik (555030) 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Echtzeitsysteme (Prüfungsnummer: 56503) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 18/2019 vom 21. Mai 2019 
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Schwerpunktmodul Automobiltechnik 
 
Modulnummer 573010 

Modulname Bildverstehen 

Modulverantwortlich Juniorprofessur Media Computing 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul gibt eine Einführung in das Bildverstehen, wobei besonders Mittel 
und Methoden der Künstlichen Intelligenz betrachtet werden. Schwerpunkt ist das Ver-
stehen von Bildern. 
Inhalte: 
• Überblick zum Bildverstehen 
• Grundlagen der digitalen Bildverarbeitung 
• Bildvorverarbeitung 
• Bildsegmentierung 
• Merkmale von Objekten 
• Objekterkennung 
• Dreidimensionale Bildinterpretation 
• Bewegungsanalyse – Optischer Fluss 
 
Qualifikationsziele: Kenntnisse über elementare Operationen der Bildverarbeitung, Ver-
fahren zur Objekterkennung und räumliche Bildinterpretation 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Bildverstehen (2 LVS) 
• Ü: Bildverstehen (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnis-
se und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse Mathematik analog zu den Modulen Mathematik I (200010), Mathe-
matik II (200020) und Mathematik III (200030) 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Bildverstehen (Prüfungsnummer: 57301) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 18/2019 vom 21. Mai 2019 
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Schwerpunktmodul Automobiltechnik 

Modulnummer 573030 19.05.2010 

Modulname Einführung in die Künstliche Intelligenz 

Modulverantwortlich Professur Künstliche Intelligenz 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Einführung in das Gebiet der Künstlichen Intelligenz unter Bearbeitung folgen-
der Themen: 
• Intelligente Agenten
• Problemformulierung und Problemtypen
• Problemlösen durch Suchen
• Problemlösen durch Optimieren
• Logik erster Ordnung, Inferenzen und Planen
• Probabilistische Methoden
• Neuronale Netze
• Informationstheorie
• Lernen von Entscheidungsbäumen

Qualifikationsziele: Der Student erhält Einblick in das Gebiet der Künstlichen Intelli-
genz. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Einführung in die Künstliche Intelligenz (2 LVS) 
• Ü: Einführung in die Künstliche Intelligenz (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse Mathematik analog zu den Modulen Mathematik I (200010), Mathe-
matik II (200020) und Mathematik III (200030) 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die erfolg-
reiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• mindestens zwei der nachfolgenden Module: Mathematik II (200020), Algorith-

men und Datenstrukturen (500010), Proseminar Informatik (500110), Grundlagen
der Technischen Informatik (555030)

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Einführung in die Künstliche Intelligenz (Prüfungsnummer:

57303)

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 18/2019 vom 21. Mai 2019 
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Schwerpunktmodul Automobiltechnik 

Modulnummer 578090 

Modulname Mensch-Computer-Interaktion I 

Modulverantwortlich Professur Medieninformatik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul führt in die Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion ein. Es 
werden grundlegende Wirkmechanismen verschiedener Medientypen besprochen, 
wobei der Fokus auf ästhetischer Gestaltung und ergonomischen Aspekten liegt. 

Qualifikationsziele: Die Studenten kennen die grundlegenden Techniken und 
Wirkmechanismen verschiedener Medien. Sie können unterschiedliche Medien 
produzieren und verarbeiten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Mensch-Computer-Interaktion I (2 LVS)
• P: Mensch-Computer-Interaktion I (2 LVS)
Die Lehrveranstaltungen werden durch Methoden des E-Learning unterstützt.

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls ---  

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederhol-
bar): 
• 20-minütige Präsentation zu Mensch-Computer-Interaktion I

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Mensch-Computer-Interaktion I (Prüfungsnummer:

57809)

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 18/2019 vom 21. Mai 2019 
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Ergänzungsmodul Informatik 

Modulnummer 553110 

Modulname Rechnernetze 

Modulverantwortlich Professur Verteilte und selbstorganisierende Rechnersysteme 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Der Einsatz moderner Informationstechnologie und global vernetzter Rechner-
systeme hat sich in ungeahnter Weise auf nahezu alle Bereiche des alltäglichen Lebens 
ausgeweitet. Das Modul vermittelt die zugrunde liegenden Konzepte und Prinzipien der 
Telematik sowie die Grundlagen für den Aufbau von Rechnernetzen. 
Es werden u.a. folgende Themen behandelt: 
• Modelle für Kommunikation, Dienste und Protokolle
• ISO/OSI-Referenzmodell und Internet-Modell
• Technologien zum Netzzugang
• Vermittlung und Transport von Daten
• Internet-Protokolle (Internet Protocol Stack), z.B. TCP, UDP, IP
• Kopplung von Rechnernetzen, z.B. Router, Gateway
• Sicherheitsaspekte
• Verteilte Systeme und Anwendungen, z.B. FTP, Mail, Web

Qualifikationsziele: Ausprägung eines fundierten Verständnisses telematischer Metho-
den, Modelle, Prinzipien und Werkzeuge sowie Kenntnisse wesentlicher Netztechnolo-
gien und ihrer Funktionsprinzipien 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Rechnernetze (2 LVS) 
• Ü: Rechnernetze (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Rechnernetze (Prüfungsnummer: 55311)

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 18/2019 vom 21. Mai 2019 
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Ergänzungsmodul Informatik 
 

Modulnummer 561150 

Modulname Funktionale Programmierung 

Modulverantwortlich Professur Praktische Informatik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Praktische und theoretische Konzepte und Methoden funktionaler Program-
miersprachen sowie Einführung in die funktionale Programmierung anhand der Pro-
grammiersprache Haskell;  
Schwerpunkte sind funktionale Datenstrukturen, Typensysteme und Auswertungsstra-
tegien.  
 
Qualifikationsziele: das Erlernen grundlegender Prinzipien funktionaler Programmier-
sprachen sowie die Fähigkeit zur Erstellung funktionaler Programme 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Funktionale Programmierung (2 LVS) 
• Ü: Funktionale Programmierung (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnis-
se und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse in Algorithmen und Programmierung analog zu Modul Algorithmen 
und Datenstrukturen (500010) 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Funktionale Programmierung (Prüfungsnummer: 56115) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 18/2019 vom 21. Mai 2019 
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Ergänzungsmodul Informatik 
 
Modulnummer 563030 

Modulname Datenbanken Grundlagen 

Modulverantwortlich Professur Datenverwaltungssysteme 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Datenmodelle; Operationen; SQL; Datenmodellierung; Physische Datenorgani-
sation; Datenverwaltung; Transaktionsmanager 
 
Qualifikationsziele: Kenntnisse wesentlicher Architektur- und Funktionsprinzipien von 
Datenbanksystemen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Datenbanken Grundlagen (2 LVS) 
• Ü: Datenbanken Grundlagen (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Algorithmen und Datenstrukturen analog zu Modul Algorithmen und Da-
tenstrukturen (500010) sowie zu Betriebssysteme analog zu Modul Betriebssysteme 
(565150) 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengänge der Fakultät für Informatik  
Masterstudiengang Informatik für Geistes- und Sozialwissenschaftler 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die erfolg-
reiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• mindestens zwei der nachfolgenden Module: Mathematik II (200020), Algorithmen 

und Datenstrukturen (500010), Proseminar Informatik (500110), Grundlagen der 
Technischen Informatik (555030) 

und folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Nachweis von 4 - 12 Übungsaufgaben zu Datenbanken Grundlagen.  
        Der Nachweis ist erbracht, wenn mind. 50 % der gestellten Übungsaufgaben richtig 

gelöst worden sind. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
• 90-minütige Klausur zu Datenbanken Grundlagen (Prüfungsnummer: 56303) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________
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Ergänzungsmodul Informatik 
 
Modulnummer 571050 

Modulname Computergraphik I 

Modulverantwortlich Professur Graphische Datenverarbeitung und Visualisierung 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Einführung in das Gebiet der Computergraphik unter Bearbeitung folgender 
Themen: 
• Aufbau grafischer Systeme 
• Farbmodelle 
• Rasteralgorithmen 
• Betrachtungstransformationen 
• Clipping und Hidden Surface Algorithmen  
• Beleuchtungsmodelle und Schattierungsverfahren 
• Texturen 
 
Qualifikationsziele: Grundlegende Kenntnisse im Bereich der Visualisierung graphi-
scher Modelle 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Computergraphik I (2 LVS) 
• Ü: Computergraphik I (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelor- und Masterstudiengänge der Fakultät für Informatik 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen Prüfungsleistungen 
und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederhol-
bar): 
• Nachweis von 4 - 12 Übungsaufgaben zu Computergraphik I. Der Nachweis ist er-

bracht, wenn mindestens 50 % der gestellten Übungsaufgaben richtig gelöst wor-
den sind. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• 90-minütige Klausur zu Computergraphik I (Prüfungsnummer: 57105) 
• 30-minütige Präsentation eines  graphischen Programmierprojektes (Prüfungs-

nummer: 57135) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt.  
Prüfungsleistungen: 
• Klausur zu Computergraphik I, Gewichtung 2 – Bestehen erforderlich 
• Präsentation eines  graphischen Programmierprojektes, Gewichtung 1 – Bestehen 

erforderlich 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________
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Ergänzungsmodul Informatik 
 
Modulnummer 571210 

Modulname Solid Modeling 

Modulverantwortlich Professur Graphische Datenverarbeitung und Visualisierung 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Moderne CAD-Systeme verwenden einen volumenorientierten Modellie-
rungsansatz, der als solid modeling (Körpermodellierung) bezeichnet wird. Gegen-
über einem flächenorientierten Ansatz erlaubt das vollständige Erfassen der 3 D-Ge-
ometrie eines Objektes die Durchführung von Konsistenzprüfungen des Modells. In 
der Vorlesung werden die Grundlagen des Körper-Modellierens sowie die wichtigsten 
Modellierungsansätze CSG, B-rep und Zellzerlegung behandelt. 
 
Qualifikationsziele: Grundlegende Kenntnisse auf dem Gebiet der Modellierung volu-
metrischer Objekte 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Solid Modeling (2 LVS) 
• Ü: Solid Modeling (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolg-
reiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederhol-
bar): 
• Nachweis von 4 - 12 Übungsaufgaben zu Solid Modeling. Der Nachweis ist er-

bracht, wenn mindestens 50 % der gestellten Übungsaufgaben richtig gelöst 
worden sind. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Solid Modeling  (Prüfungsnummer: 57121) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________
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Ergänzungsmodul Informatik 
 
Modulnummer 571250 

Modulname Virtuelle Realität 

Modulverantwortlich Professur Graphische Datenverarbeitung und Visualisierung 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Eine Einführung in die VR-Technik mit Darstellung zentraler Anwendungen. 
Nachdem die VR-spezifischen Sicht- und Interaktionsgeräte und ihre Wirkprinzipien vor-
gestellt wurden, stehen die VR-typischen Interaktionstechniken zur Diskussion, welche 
zum Navigieren in VR-Welten, zur Interaktion mit VR-Objekten sowie für ein kooperati-
ves Arbeiten in Virtuellen Umgebungen zum Einsatz kommen. Einen weiteren Schwer-
punkt bilden Aspekte der Modellierung Virtueller Welten, ihre Bestandteile, Struktur und 
Schnittstellen, bevor die prinzipielle Arbeitsweise und Systemstruktur typischer VR-Sys-
teme sowie die Verwendung spezieller VR-Basissoftware für die Systementwicklung 
betrachtet werden. 
 
Qualifikationsziele: Grundlegende Kenntnisse auf dem Gebiet der Virtuellen Realität 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Virtuelle Realität (2 LVS) 
• Ü: Virtuelle Realität (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die erfolg-
reiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• mindestens zwei der nachfolgenden Module: Mathematik II (200020), Algorithmen 

und Datenstrukturen (500010), Proseminar Informatik (500110), Grundlagen der 
Technischen Informatik (555030) 

und folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Nachweis von 4 - 12 Übungsaufgaben zu Virtuelle Realität. Der Nachweis ist er-

bracht, wenn mindestens 50 % der gestellten Übungsaufgaben richtig gelöst wor-
den sind. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Virtuelle Realität (Prüfungsnummer: 57125) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________
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Ergänzungsmodul Informatik 

Modulnummer 573090 

Modulname Humanoide Roboter 

Modulverantwortlich Professur Künstliche Intelligenz 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Robotik, mit besonderem Fokus auf 
biologisch inspirierte humanoide Roboter. Es werden verschiedene Methoden der 
Programmierung von Robotern zur Lösung von sensorisch-motorischen Aufgaben 
vorgestellt, die im Praktikum vertieft werden. Im Einzelnen werden folgende Themen 
behandelt: Sensorik und Aktuatorik, Kinematik, Regelung mobiler Roboter, biologisch 
inspirierte Roboter, Humanoide Roboter, Soziale Roboter und Mensch-Roboter Inter-
aktion, Automobilinformatik, Roboethik. 

Qualifikationsziele: Grundlegende praktische Kenntnisse über autonome mobile Ro-
boter (Programmierung, Sensoren, roboterspezifische Probleme) 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Humanoide Roboter  (2 LVS) 
• P: Humanoide Roboter  (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen können auch in englischer Sprache abgehalten werden. 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolg-
reiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung  ist  folgende  Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wieder-
holbar): 
• Nachweis von 4 - 10 Praktikumsprojekten im Praktikum Humanoide Roboter.
Der Nachweis ist erbracht, wenn mindestens 60 % der zu bearbeitenden Prakti-
kumsprojekte richtig gelöst worden sind.

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 25-minütige mündliche Prüfung zu Humanoide Roboter (Prüfungsnummer:

57309)
Die Prüfungsleistung kann in deutscher oder in englischer Sprache erbracht werden. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Ergänzungsmodul Informatik 

Modulnummer 577150 

Modulname Objektorientierte Programmierung 

Modulverantwortlich Professur Softwaretechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Geschichte: von Simula und Smalltalk bis Java und Eiffel
• Designkonzepte: Klassen, Objekte, Vererbung, Kapslung, späte Bindung
• Sprachkonzepte im Vergleich: C++, C#, Eiffel, Java
• Entwurfsmuster (Software Design Patterns) in OOP wie Factory, Singleton
• Praktische Programmierung in einer OO-Sprache, Probleme der IRS, Relevanz,

Deskriptoren und Indexierung, Normalisierung, Zipf-Gesetz, Stemming, Proximity,
Fuzzy-Suche, manuelle und automatische Indexierung, Vektor-Systeme,
Datenstrukturen für IRS, Suchalgorithmen, Dokument-Clustering, Wort-Clustering,
Datenkompression, Text Mining, Zeichenketten in Molekularbiologie

Qualifikationsziele: Die Studenten lernen Konzepte, Methoden und Techniken der ob-
jektorientierten Programmierung (OOP) kennen und anwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Objektorientierte Programmierung  (2 LVS)
• Ü: Objektorientierte Programmierung  (2 LVS)

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse in Algorithmen und Datenstrukturen analog zu Modul Algorithmen und Da-
tenstrukturen (500010) 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Objektorientierte Programmierung (Prüfungsnummer:

57715)

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Ergänzungsmodul Informatik 

Modulnummer 578010 

Modulname Medienapplikationen 

Modulverantwortlich Professur Medieninformatik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Es werden verschiedene Anwendungsfelder (E-Learning, Retrieval, IP-based 
Streaming, Interactive TV, Hypermedia, Mobile Devices, etc.) und ihre jeweiligen tech-
nologischen Grundlagen (Codierungsverfahren, Dateiformate) besprochen. 

Qualifikationsziele: Studenten kennen die grundlegenden Techniken und Wirkmecha-
nismen verschiedener Medien. Sie können unterschiedliche Medien produzieren und 
verarbeiten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Medienapplikationen  (2 LVS) 
• Ü: Medienapplikationen  (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen werden durch Methoden des E-Learning unterstützt und kön-
nen auch in englischer Sprache abgehalten werden. 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgrei-
che Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederhol-
bar): 
• 20-minütige Präsentation zu Medienapplikationen
Die Prüfungsvorleistung kann in deutscher oder in englischer Sprache erbracht wer-
den.

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Medienapplikationen (Prüfungsnummer: 57801)
Die Prüfungsleistung kann in deutscher oder in englischer Sprache erbracht werden.

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Modul zu Schlüsselkompetenzen 
 
Modulnummer 617180 

Modulname Einführung in das Management 

Modulverantwortlich Professur BWL VI – Personalwesen und Führungslehre 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Vermittlung der Grundlagen des Managements, der Organisation sowie 
der Führung 
 
Qualifikationsziele: Methoden- und Fachgrundwissen in den angegebenen Be-
reichen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung.  
• V: Einführung in das Management (2 LVS) 
• Ü: Einführung in das Management (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Einführung in das Management (Prüfungsnummer: 

61718) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 
10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 18/2019 vom 21. Mai 2019 

378



Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Automobilinformatik mit dem Abschluss Bachelor of Science  

Modul zu Schlüsselkompetenzen 

Modulnummer 745010 

Modulname Rhetorik und Kommunikation 

Modulverantwortlich Professur Germanistische Sprachwissenschaft, Semiotik und Multimodale Kommu-
nikation  

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Mittelpunkt stehen Kenntnisse über Grundlagen der rhetorischen Kommu-
nikation. Bei der Arbeit an Rede- und Gesprächsformen wird von einem kommunikativ-
dialogischen Grundverständnis ausgegangen. Schwerpunkte der Übung können sein: 
Kommunikationsmodelle, Arten der Redegestaltung, Gesprächskompetenz, Zusam-
menhang zwischen Sprechhaltung und Sprechausdruck, Strukturierung und Aufberei-
tung von Themen.  

Qualifikationsziele: Die Studenten schulen ihre kommunikativen Fähigkeiten in Hin-
blick auf einen bewussten Einsatz von Kommunikationsstrategien und adäquaten 
sprecherischen Mitteln. Sie verbessern ihre Gesprächs- und Redekompetenzen und 
erwerben Techniken und Prinzipien für sprachlich und visuell überzeugende und an-
sprechende Gestaltungen von Gesprächen und Reden. Video-Feedback und persönli-
che Rückmeldeprozesse unterstützen die Studenten in der realistischen Selbstein-
schätzung eigener Sprechfähigkeiten.  

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung. 
• Ü: Rhetorik und Kommunikation  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolg-
reiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederhol-
bar):  
• 15-minütiges Referat zur Übung Rhetorik und Kommunikation

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 10-12seitige schriftliche Ausarbeitung zur Übung Rhetorik und Kommunikation

(Bearbeitungszeit: 6 Wochen) (Prüfungsnummer: 74501)

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Modul zu Schlüsselkompetenzen 

Modulnummer 824020 

Modulname Gesprächsführung 

Modulverantwortlich Geschäftsführender Direktor des Instituts für Psychologie 
Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Modul werden Grundlagen der Kommunikation sowie Basisfertigkeiten 

der Gesprächsführung vermittelt. Rollenspiele zielen darauf ab, die zuvor erlernten 
Techniken und ihre Wirkung zu erproben. Die Vermittlung der Inhalte umfasst Theo-
rievermittlung, Diskussionen, Einzel- und Gruppenarbeit, Rollenspiele und Übungen 
mit (z. T. Video-) Feedback. 

Qualifikationsziele: Die Studenten sollen grundlegende Kompetenzen erwerben, um 
erfolgreich zu kommunizieren und zielführend zu argumentieren. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar. 
• S: Gesprächsführung  (1 LVS) 
Das Modul wird als Blockseminar angeboten. Dieses umfasst einen 2-tägigen 
Blocktermin. 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist in Bachelor- und Masterstudiengängen einsetzbar. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
Anrechenbare Studienleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Gesprächsführung (Prüfungsnummer: 82402)
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindes-
tens „ausreichend“ ist.

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 2 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt.  

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 60 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Modul zu Schlüsselkompetenzen 

Modulnummer 824030 

Modulname Präsentationstechniken 

Modulverantwortlich Geschäftsführender Direktor des Instituts für Psychologie 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Präsentation eigener Arbeiten und der eigenen Person sind wichtige Ele-
mente des Berufsalltages. Im Modul werden Selbstdarstellungstechniken und ihre Wir-
kung vermittelt. Die Übungen zielen darauf ab, einen zur eigenen Persönlichkeit pas-
senden individuellen Präsentationsstil zu finden. Die Vermittlung der Inhalte umfasst 
Theorievermittlung, Diskussionen, Einzel- und Gruppenarbeit. 

Qualifikationsziele: Die Studenten sollen grundlegende Kompetenzen erwerben, um 
sich selbst und die eigene Arbeit angemessen zu präsentieren und zielführend zu ar-
gumentieren.  

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar. 
• S: Präsentationstechniken (1 LVS) 
Das Modul wird als Blockseminar angeboten. Dieses umfasst eine Startveranstaltung 
und einen 2-tägigen Blocktermin. 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist in Bachelor- und Masterstudiengängen einsetzbar. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
Anrechenbare Studienleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Präsentationstechniken (Prüfungsnummer: 82403)
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens
„ausreichend“ ist.

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 2 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt.  

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 60 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Modul zu Schlüsselkompetenzen 

Modulnummer 990020 

Modulname Informationskompetenz 

Modulverantwortlich Leiterin der Universitätsbibliothek 

Inhalte und Qualifikations-
ziele 

Inhalte: 
• Grundbegriffe der Informationswelt
• Die Digitale Bibliothek (Bibliotheksverbünde, OPAC, EZB, ZDB, Bibliotheksdienste,

Elektronisches Publizieren)
• Grundlagen der Datenbankrecherche (Thematische Literaturrecherche)
• Aufbau von Datenbanken (Suchfelder, Indizes, Thesaurus, Suchlogik)
• Vorstellung und Recherche in fachspezifischen Datenbanken
• Internet (Problematik der Suche im Internet, Fachportale, Suchmaschinen)

Qualifikationsziele: Informationskompetenz bezeichnet die Fähigkeiten: 
• einen Informationsbedarf zu erkennen und zu formulieren
• eine Suchstrategie zu entwickeln, dazu potentielle Informationsquellen zu finden

und zu nutzen
• die Suchergebnisse kritisch zu bewerten, zu evaluieren und so

weiterzuverarbeiten, dass die ursprüngliche Problemstellung effektiv gelöst wird
• die neuen Erkenntnisse mit bereits vorhandenem Wissen zu verknüpfen und

verantwortungsbewusst zu verarbeiten

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar. 
• S: Informationskompetenz (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• Rechercheportfolio (seminarbegleitend) zum gewählten Thema (Umfang: 10

Seiten) (Prüfungsnummer: 99002)

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 2 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 60 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________
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Modul zu Schlüsselkompetenzen 

Modulnummer SPZ_Engl_2 

Modulname Englisch in Studien- und Fachkommunikation II (Niveau B2) 

Modulverantwortlich Fachgruppenleiter Englisch des Zentrums für Fremdsprachen 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Ausbau der sprachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten mit Bezug auf studien- 
und berufsorientierte Sachverhalte, selbstständige Recherche, Lesen und sprachli-
che Auswertung fachspezifischer Texte sowie Anwendung in der fachlichen Diskus-
sion, Textanalyse und -produktion (Bewerbungsdokumente, Fachaufsätze), Vertie-
fung des akademischen/ berufsspezifischen Fachwortschatzes in ausgewählten 
Teilgebieten, Leiten von Beratungen und Diskussionen; 
Die Ausbildung orientiert sich an der Sprachkompetenzstufe B2 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) und beinhaltet eine fachsprach-
liche Komponente. 

Qualifikationsziele: Sicherheit in der Bewältigung typischer Situationen des akade-
mischen Alltags, der Verwendung der Fachterminologie und im Lesen von Fachtex-
ten, Darstellen von Sachverhalten und Führen von Diskussionen zur Thematik, 
sprachliche Bewältigung des mündlichen und schriftlichen Informationsaustau-
sches;  
Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) mit fachsprachlicher Orien-
tierung. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung. 
• Ü: Kurs 1 Study-related standard situations (4 LVS) 
• Ü: Kurs 2 English for specific purposes (4 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

• Vorkenntnisse der englischen Sprache, i.d.R. Abiturniveau
• Einstufungstest (Qualifizierungsempfehlung)

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen. 
Anrechenbare Studienleistungen: 
• 120-minütige Klausur zu Kurs 1 (Prüfungsnummer: 91201)
• 30-minütige mündliche Prüfung im Anschluss an zwei Gruppendiskussionen im

Rahmen des Leseprojekts in Kurs 2  (Prüfungsnummer: 91202)
Die Studienleistung wird jeweils angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens „ausreichend“ ist.  

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 8 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt.  
Prüfungsleistungen: 
Anrechenbare Studienleistungen: 
• Klausur zu Kurs 1, Gewichtung 1 (4 LP)
• mündliche Prüfung zu Kurs 2, Gewichtung 1 (4 LP)

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 240 AS (120 
Kontaktstunden und 120 Stunden Selbststudium). 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________
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Modul zu Schlüsselkompetenzen 

Modulnummer SPZ_Engl_3 

Modulname Englisch in Studien- und Fachkommunikation III (Niveau C1) 

Modulverantwortlich Fachgruppenleiter Englisch des Zentrums für Fremdsprachen 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Vertiefung des Fachwortschatzes in ausgewählten Teilgebieten und syste-
matische Erweiterung des allgemeinen Wortschatzes mit Bezug auf studien- und be-
rufsorientierte sowie interkulturelle Sachverhalte, Leiten von Beratungen und Diskus-
sionen, Halten von Vorträgen;  
Die Ausbildung orientiert sich an der Sprachkompetenzstufe C1 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) und beinhaltet eine fachsprach-
liche Komponente.  

Qualifikationsziele: Sicherheit beim mündlichen und schriftlichen Informationsaus-
tausch und im mündlichen und schriftlichen Ausdruck, Sicherheit bei Präsentationen, 
Erwerb interkultureller Kompetenzen;  
Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) mit fachsprachlicher Orien-
tierung. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung. 
• Ü: Kurs 3 Advanced English in job-related situations (4 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Abschluss des Moduls Englisch in Studien- und Fachkommunikation II (Niveau B2) 
oder Einstufungstest (Qualifizierungsempfehlung) 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen. 
Anrechenbare Studienleistungen: 
• 120-minütige Klausur zu Kurs 3 (Prüfungsnummer: 91203)
• 30-minütige mündliche Prüfung (Präsentation) zu Kurs 3  (Prüfungsnummer:

91225)
Die Studienleistung wird jeweils angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens „ausreichend“ ist.  

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt.  
Prüfungsleistungen: 
Anrechenbare Studienleistungen: 
• Klausur zu Kurs 3, Gewichtung 4 (3 LP)
• mündliche Prüfung zu Kurs 3, Gewichtung 1 (1 LP)

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS (60 Kon-
taktstunden und 60 Stunden Selbststudium). 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________
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Modul Bachelor-Arbeit 

Modulnummer 9100_B 

Modulname Bachelor-Arbeit 

Modulverantwortlich Studiendekan für den Bacherlorstudiengang Automobilinformatik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Rahmen des Moduls wird eine Bachelorarbeit erstellt und in einem Kollo-
quium verteidigt. Das Thema der Arbeit steht in inhaltlichem Zusammenhang zu Au-
tomobiltechnik.  

Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, innerhalb einer bestimmten Frist 
ein begrenztes Problem wissenschaftlich zu bearbeiten. 

Lehrformen --- 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Die Bachelorarbeit kann prinzipiell an jeder Professur der Fakultät für Informatik oder 
in einem Unternehmen erstellt werden. 

Verwendbarkeit des Moduls ---  

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die einzelnen Prüfungsleistungen und 
die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung mündliche Prüfung (Kolloquium) 
ist:  
• Modul Teamorientiertes Praktikum (500290)

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• Bachelorarbeit (Umfang: ca. 60 Seiten, Bearbeitungszeit: 18 Wochen)

(Prüfungsnummer: 9110)
• 45-minütige mündliche Prüfung (Kolloquium) (Prüfungsnummer: 9120)

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 12 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Bachelorarbeit, Gewichtung 4 – Bestehen erforderlich
• mündliche Prüfung (Kolloquium), Gewichtung 1 – Bestehen erforderlich

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 360 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________________________________
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